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← Erwägungsgrund 68 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 70 →

ErwGr

Erwägungsgrund 69 - Widerspruchsrecht

1 Dürfen die personenbezogenen Daten möglicherweise rechtmäßig verarbeitet werden, weil die
Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt – die dem Verantwortlichen übertragen wurde, – oder aufgrund des
berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sollte jede betroffene
Person trotzdem das Recht haben, Widerspruch gegen die Verarbeitung der sich aus ihrer besonderen
Situation ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. 2 Der für die Verarbeitung
Verantwortliche sollte darlegen müssen, dass seine zwingenden berechtigten Interessen Vorrang vor
den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen Person haben.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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